PAGE  
- 24 -

 SEQ CHAPTER \h \r 1N i e d e r s c h r i f t

über die (6.) Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Langerwehe
am Mittwoch, 07. Dezember 2011, im Rathaus Langerwehe, Sitzungszimmer

A)
Öffentliche Sitzung

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt Bürgermeister Göbbels alle Anwesenden und stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen worden und der Ausschuss beschlussfähig ist.

Einwohnerfragestunde
Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Der Bericht über die Durchführung der Beschlüsse wird zur Kenntnis genommen.

Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht.

Gebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 2012
hier: Gebührenbedarfsberechnung

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig, der Gebührenbedarfsberechnung für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) für das Haushaltsjahr 2012 zuzustimmen und die Gebühren für 2012 (Sammelabfuhr: 36,43 €; Einzelabfuhr: 44,00 €) nicht zu ändern.

Erlass einer VIII. Änderungssatzung zur Gebührensatzung vom 12. Dezember 2002 zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Langerwehe vom 15. Dezember 2000
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig den Erlass der VII. Änderungssatzung zur Gebührensatzung vom 12. Dezember 2002 zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Langerwehe vom 15. Dezember 2000 mit folgender Festsetzung der Gebührensätze mit Wirkung ab 01. Januar 2012 in § 6 der Satzung:

a) Die Schmutzwassergebühr beträgt je m3 Frischwasserbezug
2,95 €.

b) Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m2 angeschlossener


bebauter und befestigter Grundstücksfläche
0,60 €. 

Friedhofsgebühren für das Haushaltsjahr 2012
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig, die Gebührensätze für 2012 in gleicher Höhe wie im Vorjahr festzusetzen.

Erlass einer 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung der Gemeinde Langerwehe vom 01.12.2006

Zu Punkt 6 der Tagesordnung wurde zu Beginn der Sitzung ein aktuelles Straßenverzeichnis zur Satzung über die Straßenreinigung als Tischvorlage verteilt.
In diesem Zusammenhang regt Herr Ferner aufgrund der Erfahrungen der letzten beiden Winter an, den Bereich Rymelsberg innerhalb des Straßenverzeichnisses von Dringlichkeitsstufe 2 auf Stufe 1 zu ändern. Ergänzend hierzu gibt Herr Löfgen zu bedenken, dass dann jedoch auch der Bereich des Schafenberges (Teilstück Baugebiet neben Sportplatz) in der Dringlichkeitsstufe für den Winterdienst anzuheben sei. 

Die Verwaltung sagt eine Änderung der Dringlichkeitsstufen in den vorgeschlagenen Bereichen zu. 

Nach kurzer Diskussion empfiehlt der Ausschuss dem Rat bei einer Gegenstimme den Erlass der o. a. Satzung in der beratenen und geänderten Entwurfsfassung.

Erlass einer 5. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungsgebührensatzung) der Gemeinde Langerwehe vom 01.12.2006

Der Ausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig den Erlass der o. a. Satzung in der beratenen Entwurfsfassung.
Erlass einer 5. Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung vom 14.12.2006 zur Satzung über die Abfallentsorgung der Gemeinde Langerwehe vom 14.12.2005 sowie zur Satzung über die Vermeidung, Verwertung sowie das Einsammeln und Befördern von Abfällen (Abfallsatzung) im Gebiet des Zweckverbandes RegioEntsorgung vom 29.11.2010 in den jeweils gültigen Fassungen

Der Ausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig den Erlass der o. a. Satzung in der beratenen Entwurfsfassung.
Mitteilungen und Anfragen

Herr Frischmuth schildert die problematische Verkehrssituation im Bereich der Hülsenbergstraße sowie der Neustraße im vergangenen Winter, welche überwiegend durch beidseitig parkende Fahrzeuge verursacht wurde. Gleichzeitig bittet er die Verwaltung um Prüfung, ob die betroffenen Straßen im Winter bedarfsorientiert als Einbahnstraßen eingerichtet werden können. 
Die Verwaltung sagt eine Prüfung der Angelegenheit zu. 

Herr Robert Kurth teilt mit, dass er durch das Land Nordrhein-Westfalen mit sofortiger Wirkung zum Behindertenbeauftragten berufen worden sei. 

Im Namen des Haupt- und Finanzausschusses spricht Herr Bürgermeister Göbbels Herrn Kurth die herzlichsten Glückwünsche aus.
B)
Nichtöffentliche Sitzung
Grundstücksangelegenheit;
hier: Kündigung Pachtvertrag

Nach kurzer Diskussion nimmt der Ausschuss die Kündigung eines Pachtvertrages zur Kenntnis.

Mitteilungen und Anfragen
Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Langerwehe, den 07. Dezember 2011
gez. Göbbels





       
gez. Hansen                                        

Bürgermeister           




 
Schriftführer

